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Vorblatt zum Frühwarndokument 

 
Vorhaben: 
 

Vorschlag für eine  
„Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über das Programm „Hercule III“ zur 
Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Schutzes der finanziellen Interessen der 
Europäischen Union“ 
 

 
KOM-Nr.: 
 

KOM (2011) 914 endgültig 

 
BR-Drucksache: 
 

839/11 

 
Federführendes Ressort/Aktenzeichen: 
 

IM - IV 413 

 
Zielsetzung: 
 

Allgemeines Ziel des Programms ist der Schutz 
der finanziellen Interessen der Union, um auf 
diese Weise die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft zu stärken und das 
Geld der Steuerzahler zu schützen. Die 
Verhütung und Bekämpfung von Betrug, 
Korruption und sonstige gegen die finanziellen 
Interessen der Europäischen Union gerichteten 
widerrechtlichen Handlungen werden als 
spezifische Ziele des Programms genannt. 
 

 
Wesentlicher Inhalt: 
 

Mit den Programmen „Hercule I (2004) und 

Hercule II (2007) wurden Grundlagen für den 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaft geschaffen. Das diesem 
Verordnungsentwurf zugrunde liegende 
Programm soll dem Programm „Hercule II 
folgen, das Ende 2013 ausläuft. 
Erreicht werden soll ein gleichwertiger Schutz in 
den Mitgliedstaaten und in allen Organen, 
Einrichtungen Ämtern und Agenturen der 
Europäischen Union, insbesondere durch 
 

· Bereitstellung technischer und 
operationeller Unterstützung für die 
zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sowie Maßnahmen zur 
beruflichen Fortbildung, 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

            Umdruck 17/3349



· Verstärkung der multidisziplinären 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
der Mitgliedstaaten, der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF), 

· Aufbau von Netzwerken zur Förderung 
des Austausches von Informationen, 
Erfahrungen und bewährten Praktiken 
zwischen Mitgliedstaaten, 
Beitrittsstaaten und Bewerberländern. 
 

Das Programm soll über ein Gesamtbudget von 
110 Mio. Euro verfügen und ab dem 01.01.2014 
über einen Zeitraum von 7 Jahren laufen.  
 

 
Vorläufige Einschätzung zur Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips (bei 
Bedenken: kurze Begründung): 
 

keine Bedenken 

 
Besonderes schleswig-holsteinisches 
Interesse?: 
 

entfällt 

Zeitplan für die Behandlung: 
a) Bundesrat 
b) Rat: 
c) ggf. Fachministerkonferenzen, 

etc. 

nicht bekannt 

 


